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Familienzulagen: 
Eine halbe Milliarde Franken für die Familien und die Konjunktur

Seit dem 1. Januar 2009 gelten für die Familienzulagen schweizweit höhere Ansätze. Zudem sind auch Teilzeit- und Nichterwerbstätige anspruchsberechtigt. Dies dank der Travail.Suisse-Volksinitiative „Für faire Kinderzulagen“. Einzig die Kinder von Selbständigerwerbenden bleiben ausgeschlossen. Travail.Suisse, der unabhängige Dachverband der Arbeitnehmenden, setzt sich im Parlament dafür ein, dass für alle gilt: ein Kind, eine Zulage. Travail.Suisse fordert die Kantone zudem auf, mit substanziellen Familienzulagen über dem Minimum, ihren Beitrag zur Stützung der Konjunktur zu leisten.
Familienzulagen sind gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ein wichtiger Beitrag an das Familienbudget. Mit dem Inkrafttreten des Familienzulagengesetzes wurden die Mindestansätze für Familienzulagen nun ab Anfang Jahr schweizweit erhöht. Auf 200 Franken monatlich für Kinder bis 16 Jahre, auf 250 Franken für Jugendliche in Ausbildung (bis 25 Jahre). Möglich geworden ist dies nach jahrelangem Wirrwarr dank dem Druck der Travail.Suisse-Volksinitiative „Für faire Kinderzulagen“. Nebst den höheren Ansätzen gibt es weitere Verbesserungen: Neu haben auch Teilzeit- und Nichterwerbstätige Anspruch auf eine volle Zulage für ihre Kinder. 
Eine halbe Milliarde für die Familien

Gemäss Schätzungen des Bundesamts für Sozialversicherungen stehen den Familien jährlich rund eine halbe Milliarde Franken mehr zur Verfügung. Die Mehrheit der Kantone hat die Zulagen an das vorgeschriebene Minimum angepasst. Zehn Kantone gehen weiter. Sie tragen der starken finanziellen Belastung der Familien mit Kinderzulagen bis zu 375 Franken und Ausbildungszulagen bis zu 525 Franken Rechnung
.  
Lücke bei den Selbständigerwerbenden 
Während Teilzeit- und Nichterwerbstätige neu ebenfalls Anspruch auf volle Familienzulagen haben, sind Selbständigerwerbende weiterhin vom schweizerischen Gesetz ausgeschlossen und kantonaler Willkür unterstellt.
 Dies weil die bürgerliche Mehrheit im Parlament die Selbständigerwerbenden vom Anspruch auf Kinderzulagen ausgeschlossen hat. 
„Ein Kind, eine Zulage“ unvollständig verwirklicht

Damit bleibt der Grundsatz „ein Kind, eine Zulage“ im gesamtschweizerischen Familienzulagengesetz weiterhin unvollständig verwirklicht. Faktisch betroffen sind 65'000 Kinder, für die auch mit dem neuen Familienzulagengesetz kein Anspruch auf Familienzulagen besteht. Die Unterscheidung zwischen Kindern von Arbeitnehmenden und Kindern von Selbständigerwerbenden ist stossend und nicht begründbar. Zumal viele Selbständigerwerbende in einer ähnlichen Einkommenssituation wie die Arbeitnehmenden sind. 
 
Travail.Suisse macht sich im Parlament für Lösung stark

Die zuständigen Kommissionen des National- und Ständerats haben mit der Annahme der parlamentarischen Initiative Fasel (06.476) anerkannt, dass bei den Selbständigerwerbenden eine Lücke besteht, die geschlossen werden muss. Nun geht es an die Umsetzung. Travail.Suisse bleibt dran und macht sich weiterhin für den Grundsatz „ein Kind, eine Zulage“ stark. Der unabhängige Dachverband der Arbeitnehmenden hat bereits letztes Jahr der Subkommission der SGK-Nationalrat einen Vorschlag zur Unterstellung der Selbständigerwerbenden unter das Familienzulagengesetz unterbreitet. Die konkrete Umsetzung wird voraussichtlich im März dieses Jahres von der SGK-Nationalrat beraten. Auch hier wird Travail.Suisse den Einfluss geltend machen, um den Grundsatz „ein Kind, eine Zulage“ zu verwirklichen.

Substanzielle Familienzulagen stärken Konsum und Konjunktur

Eine Familie zu haben, ist heute eine starke finanzielle Belastung. Ein grosser Teil der erhöhten Zulagen wird für die täglichen Besorgungen der Familien benötigt. Das zusätzliche Geld wird von den Familien deshalb zum grössten Teil mit dem Konsum wieder ausgegeben. Jeder Franken, um den die Familienzulagen nun weiter erhöht werden, stärkt die Konjunktur. Substanzielle Familienzulagen der Kantone über das Bundesminimum hinaus stellen somit heute ein ideales Konjunkturprogramm dar.  Genauso wie das Parlament (mit Familienzulagen für Selbständigerwerbende) sind nun also alle Kantone gefordert, ihren Beitrag zur Stärkung der Familien und der Konjunktur zu leisten.
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� Zwar haben viele Kantone die Selbständigerwerbenden aus eigener Initiative bei den kantonalen Bestimmungen zu den Familienzulagen berücksichtigt. Dies allerdings mit Einschränkungen und grossen Unterschieden betreffend z.B. Einkommensabhängigkeit, Karenzfristen oder Finanzierung.


� Beide hatten gemäss Bundesamt für Statistik 2005 ein Medianeinkommen von 70’000-75'000 Franken. 





